
 

 

In welchem Rahmen dürfen urheberrechtlich geschützte Werke in der Lehre am KIT genutzt werden?  

 

  



 

 

LEHRE: Erläuterungen zu „B) Gesetzlich erlaubte Nutzungen im Urheberrechtsgesetz (UrhG)“

Lehre (§ 60a UrhG) 

Die Befugnisse nach § 60a gelten für Lehrende. Der Handelnde kann sowohl der 

Lehrende selbst als auch ein Dritter sein (z. B. studentische Hilfskraft). 

Bedingungen 

Alle Bestimmungen gelten für Unterricht und Lehre. Damit sind Vorlesungen, 

Seminare etc. gemeint, auch E-Learning und Distance-Learning (z. B. auch MOOCs). 

„Veranschaulichung von Unterricht und Lehre“ schließt den Unterricht selbst, aber 

auch die Vor- und Nachbereitung und die Prüfungen ein. 

Bei der Einschränkung auf nicht-kommerzielle Zwecke ist es nicht entscheidend, wie 

die Einrichtung finanziert wird (die Nutzung an einer Privathochschule ist erlaubt), 

sondern ob der Unterricht darauf ausgerichtet ist, Gewinn zu erzielen (die Nutzung 

an einem privaten Sprachinstitut ist nicht erlaubt). 

Für wen? 

Die Bereitstellung der Materialien (öffentliche Zugänglichmachung) darf 

ausschließlich für die Berechtigten erfolgen, z. B. dürfen Kurse auf ILIAS nur für 

Berechtigte zugänglich sein. Materialien dürfen nicht weitergegeben werden. 

Berechtigte sind Lehrende und Teilnehmer derselben Veranstaltung, dazu zählen 

auch Lehrende und Teilnehmer anderer Hochschulen. 

Berechtigte sind darüber hinaus auch alle Lehrenden und Prüfer des KIT, ohne dass 

diese einen direkten Bezug zur Lehrveranstaltung haben müssen.  

 

 

 

Was darf genutzt werden? / Ausnahmen 

Artikel aus Zeitschriften/Zeitungen: 

Artikel aus wissenschaftlichen bzw. Fachzeitschriften dürfen 

vollständig genutzt werden. Nicht genutzt werden dürfen alle 

Artikel aus Publikumszeitschriften und aus Tages-/Wochen-

zeitungen (bzw. hier ist die Nutzung nur im Rahmen des 15%-

Umfangs oder des Zitatrechts erlaubt). 

Zur Recherche im Einzelfall können folgende Verzeichnisse 

genutzt werden: 

Fachzeitschriften im Verzeichnis lieferbarer Bücher 

Elektronische Zeitschriftenbibliothek 

Welche Nutzung? 

Vervielfältigen: Vervielfältigungen sind unabhängig vom verwendeten Verfahren 

und der Anzahl der Vervielfältigungen. Hierunter fallen z. B. 

Papierkopien, Scannen sowie das Kopieren einer Datei. 

Verbreiten: Original oder Vervielfältigung der Öffentlichkeit anbieten oder in 

Verkehr bringen 

Öffentlich zugänglich machen: 

Online-Bereitstellung des Werkes im Internet oder Intranet (z. B. 

Lernplattform, Intranet des Instituts) 

In sonstiger Weise öffentlich wiedergeben: 

Vortragen (z. B. Lesung), Aufführen (z. B. Musikstück), Vorführen 

(z. B. Film), Senden (z. B. Radio, Fernsehen) 

 

 

  

https://www.buchhandel.de/fachzeitschriften
http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/fl.phtml?bibid=AAAAA&colors=7&lang=de


 

 

In welchem Rahmen dürfen urheberrechtlich geschützte Werke in der Forschung am KIT genutzt werden?  
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FORSCHUNG: Erläuterungen zu „B) Gesetzlich erlaubte Nutzungen im Urheberrechtsgesetz (UrhG)“ 

Forschung (§ 60c UrhG) 

Die Befugnisse nach § 60c gelten für Wissenschaftler, Studierende bei ihrer 

wissenschaftlichen Arbeit, Privatgelehrte und für die universitäre wie 

außeruniversitäre Forschung. Der Handelnde kann sowohl der Forscher selbst als 

auch ein Dritter sein (z. B. studentische Hilfskraft). 

Text/Data Mining (§ 60d UrhG) 

Die Befugnisse nach § 60d gelten für alle Personen. Der Handelnde kann sowohl der 

Forscher selbst als auch ein Dritter sein (z. B. studentische Hilfskraft). 

Bedingungen 

Bei der Einschränkung auf nicht-kommerzielle Zwecke ist nicht die 

Finanzierungsquelle entscheidend; die Erlaubnisse gelten auch für Forschung an 

öffentlichen Hochschulen mit privaten Drittmitteln. Aus der Forschung entstehende 

Publikationen (inklusive Honorar) sind ebenfalls erlaubt. 

Text/Data Mining: Korpus und Vervielfältigungen sind nach Abschluss der 

Forschungsarbeiten zu löschen. Korpus und Vervielfältigungen dürfen aber an 

Bibliothek oder Archiv dauerhaft archiviert werden. 

Für wen? 

Die Bereitstellung der Materialien (öffentliche Zugänglichmachung) darf 

ausschließlich für die Berechtigten erfolgen, z. B. in einem geschützten Intranet. 

Materialien dürfen nicht weitergegeben werden. 

Berechtigt ist ein abgegrenzter Kreis von Personen für deren eigene Forschung (z. B. 

Arbeitsgruppe innerhalb eines Instituts). Die Personen müssen nicht alle zum KIT 

gehören, z. B. ist die Nutzung innerhalb eines hochschulübergreifenden 

Forschungsverbunds möglich. 

Berechtigte sind darüber hinaus auch einzelne Dritte für die Qualitätsüberprüfung 

der Forschung (z. B. im Rahmen eines Peer-Review-Verfahrens). 

Was darf genutzt werden? / Ausnahmen 

Artikel aus Zeitschriften/Zeitungen: 

Artikel aus wissenschaftlichen bzw. Fachzeitschriften dürfen 

vollständig genutzt werden. Nicht genutzt werden dürfen alle 

Artikel aus Publikumszeitschriften und aus Tages-/Wochen-

zeitungen (bzw. hier ist die Nutzung nur im Rahmen des 15%-

Umfangs oder des Zitatrechts erlaubt). 

Zur Recherche im Einzelfall können folgende Verzeichnisse 

genutzt werden: 

Fachzeitschriften im Verzeichnis lieferbarer Bücher 

Elektronische Zeitschriftenbibliothek 

Welche Nutzung? 

Vervielfältigen: Vervielfältigungen sind unabhängig vom verwendeten Verfahren 

und der Anzahl der Vervielfältigungen. Hierunter fallen z. B. 

Papierkopien, Scannen sowie das Kopieren einer Datei. 

Verbreiten: Original oder Vervielfältigung der Öffentlichkeit anbieten oder in 

Verkehr bringen 

Öffentlich zugänglich machen: 

Online-Bereitstellung des Werkes im Internet oder Intranet (z. B. 

Lernplattform, Intranet des Instituts) 

In sonstiger Weise öffentlich wiedergeben: 

Vortragen (z. B. Lesung), Aufführen (z. B. Musikstück), Vorführen 

(z. B. Film), Senden (z. B. Radio, Fernsehen) 

Text/Data Mining – Maschinenlesbare Aufbereitung: 

Inhalte werden normalisiert, strukturiert, kategorisiert und in 

andere technische Formate überführt; es entsteht ein 

maschinenlesbares Korpus.

  

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://www.buchhandel.de/fachzeitschriften
http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/fl.phtml?bibid=AAAAA&colors=7&lang=de

